
236 Gerichtsverfassung“ gesetz

darüber, ob und zu welchem Tage sie einberufen werden, eine 
weitere Nachricht zugehen werde.

§ 8
{1) Lehnt ein Schöffe oder Geschworener die Berufung nach 

§ 13 ab oder machen die Geschälte die Anberaumung außer- 
orden Uiclier Sitzungen erforderlich oder sind aus einem anderen 
Grunde nachträglich Schöffen oder Geschworene zu berufen, so 
erfolgt die Auslosung der erforderlichen weiteren Schöllen oder 
Geschworenen aus der Zahl derjenigen in der Schöllen- oder 
Geschworenenliste verzeichnelen Personen, die nicht im voraus 
ausgelost worden sind.

(2) Der Vorsitzende jedes Gerichts stellt aus der Schöffen- 
oder Gesehworenenlisle nach der alphabetischen Reihenfolge 
der Namen eine besondere Liste derjenigen nicht im voraus 
ausgelosten Personen zusammen, die am Öilze des Gerichts 
oder in dessen unmittelbarer Umgebung wohnen. Wird zu 
einzelnen Silzungen die Zuziehung anderer als der zunächst 
berufenen Schöffen oder Geschworenen erforderlich, so sind 
sie auf Anordnung des Vorsitzenden des erkennenden Gerichts 
nach der Reihenfolge dieser Liste heranzuziehen, falls das Ver
fahren nach Abs. 1 wegen Dringlichkeit untunlich erscheint.

Anni.t Br: § 8: (1) Lehnt ein Schöffe oder ein Geschworener die Berufung 
nach § 13 aus einem gesetzlichen Grunde ab oder machen die Geschäfte die 
Anberaumung außerordentlicher Sitzungen erforderlich oder sind aus einem 
anderen Grunde nachträglich Schöffen oder Geschworene zu berufen, so er
folgt die Auslosung der erforderlichen weiteren Schöffen oder Geschworenen 
aus der Zahl derjenigen in der Schöffen- oder Geschworenenliste verzeich- 
neten Personen, die nicht im voraus ausgelost worden sind.

(2) Der Vorsitzende jedes Gerichts stellt aus der Schöffen- oder Ge
schworenenliste nach der alphabetischen Reihenfolge die JNamen der Per
sonen zusammen, die am Sitze des Gerichts oder in dessen unmittelbarer 
Umgebung wohnen. Wird zu einzelnen Sitzungen die Zuziehung anderer als 
der zunächst berufenen Schöffen oder Geschworenen erforderlich, so sind 
sie auf Anordnung des Vorsitzenden des erkem.enden Gerichts nach der 
Reihenfolge dieser Liste heranzuziehen, falls das Verlahren nach Abs. 1 wegen 
Dringlichkeit unzweckmäßig erscheint.

SAn: § 8 Abs. 1: Lehnt ein Schöffe oder Geschworener die Berufung nach 
8 13 ab oder machen die Geschäfte die Anberaumung außerordentlicher 
Sitzungen erforderlich oder sind aus einem anderen Giunde nachträglich 
Schöffen oder Geschworene zu berufen, so erfolgt die Auslosui g der erforder
lichen weiteren Schöffen oder Geschworenen aus der Zahl derjenigen in der 
Schöffen- oder Geschworenenliste verzeichneten Personen, die nicht im vor
aus ausgelost worden sind.


